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An das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit N II 1 Postfach 120629 53048 Bonn



Per E-Mail: [email protected]



Stellungnahme zu SchutzgebietsVO in der AWZ (Stand 20.01.2016)      



„Doggerbank“ „Borkumer Riffgrund“ „Sylter Außenriff“ in der Nordsee und „Fehmarnbelt“ „Kadettrinne“ „Pommersche Bucht – Rönnebank“ in der Ostsee



Aktenzeichen: N II 1 – 72019-3/0



Den 6. Februar 2016



Ihr Schreiben vom 20. Januar 2016 Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihr oben bezeichnetes Schreiben. Der Deutsche AngelfischerVerband als Dachorganisation von derzeit rund 600 Tsd. Deutschen Angelfischern (m/w) gibt zu den Verordnungsentwürfen folgende Stellungnahme ab:  Die Verordnungsentwürfe sehen die Festsetzung der benannten Meeresbereiche als Naturschutzgebiete vor. Diese Maßnahmen werden mit den Erfordernissen zur Umsetzung der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) und der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) begründet. In allen Verordnungsent
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würfen ist vorgesehen, die Freizeitfischerei zu verbieten (Verbote in § 4).  Im Zuge der ursprünglichen Ausweisung der vorgesehenen Natura 2000 Kulisse wurde seinerzeit durch Fachbehörden wiederholt darauf hingewiesen, dass die Natura- 2000-Richtlinien die Mitgliedstaaten lediglich dazu verpflichten, die Gebiete durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Hieraus ergibt sich keine zwingende Verpflichtung, die vorgesehenen Gebiete als Naturschutzgebiete nach deutschem Recht einzurichten. Bei der Erarbeitung der SchutzgebietsVO-Entwürfe ist unseres Erachtens versäumt worden, Alternativen zur Sicherstellung der Schutzziele gemäß EU-VO zu prüfen. Die im Erläuterungstext getroffene Aussage „Alternativen, um die Zielsetzung der Verordnung zu erreichen, bestehen nicht“ ist somit unzutreffend. Die Erfordernis der Ausweisung der bezeichneten Gebiete als NSGs nach deutschem Recht ist somit unbegründet und nicht nachvollziehbar.  Selbst für den Fall, dass aus Gründen die für uns derzeit nicht ersichtlich sind, die Erhebung der bezeichneten Meeresgebiete zu NSGs unumgänglich sein sollte, folgt daraus keineswegs zwingend, dass die Angelfischerei in nennenswertem Umfang eingeschränkt oder ganz verboten werden muss. In allen vorgelegten Verordnungsentwürfen ist jedoch beabsichtigt, die Freizeitfischerei generell bzw. temporär zu verbieten. Eine wissenschaftlich korrekte oder naturschutzfachlich plausible Begründung für diese Einschränkung wird in keiner der vorgelegten Unterlagen geliefert. Jedoch zeigt der Vergleich der jeweiligen Erläuterungstexte zu den einzelnen Entwürfen eine weitgehende Übereinstimmung des Inhalts. Es ist nicht nachvollziehbar, wie ein Verbot der Angelfischerei begründet und ausgesprochen werden soll, ohne dass eine hinreichende Datenlage vorliegt, bzw. dass ersatzweise auf Basis von reinen Mutmaßungen gehandelt wird ("weil der damit verbundene unspezifische Bootsverkehr in der Regel in Gebiete führt, die neben bzw. außerhalb bereits bestehender Schifffahrtsrouten liegen und dort zu zusätzlichen Störungen führen würde")  In jedem Fall wäre eine sehr differenzierte Betrachtung der einzelnen Gebiete erforderlich, da manche Gebiete in geringer Frequenz beangelt werden, andere Gebiete wie z. B. die Doggerbank praktisch gar nicht durch Angler frequentiert werden. Die vielfach geringe Frequentierung durch die Angelfischerei wird auch in den vorgelegten Erläuterungstexten eingeräumt.
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Ein Verbot einer entsprechend geringen Nutzung erscheint absurd und ist auf jeden Fall deutlich unverhältnismäßig und damit rechtswidrig.  Wir lehnen es entschieden ab, dass eine pauschale und unbegründete Vermutung als Argumentation gegen die Freizeitfischerei angeführt wird. Fragwürdig ist gleichermaßen, warum der Sportbootverkehr weniger störend sein soll. Inwieweit kann ein Sportboot, welches mit hoher Geschwindigkeit durch ein Schutzgebiet fährt, weniger störend sein, als ein Angler, der von seinem treibenden Boot aus fischt. Gerade in Hinblick auf den Schutz der Seevögel wäre das Störungspotential durch den Sportbootverkehr um ein vielfaches höher.  Der in den SchutzgebietsVO-Entwürfen in §3 (2) formulierte Schutzzweck läßt nicht erkennen, in welcher Weise er durch angelfischereiliche Aktivitäten stärker in Frage gestellt sein soll, als durch andere, zulässige Aktivitäten. Es bleibt zu fragen, in wieweit die Angelfischerei den beabsichtigten Schutzzweck gefährdet: Weder der (1) Schutz der charakteristischen Morphodynamik sowie der durch den Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee geprägten Hydrodynamik, als auch (2) der Schutz einer natürlichen oder naturnahen Ausprägung der marinen Makrophytenbestände und der artenreichen Kies-, Grobsand- und Schillgründe, (3) der Bestände von Schweinswalen, Seehunden einschließlich ihrer Lebensräume und der natürlichen Populationsdynamik noch (4) die Schaffung einer Verbindungs- und Trittsteinfunktion für die Ökosysteme der westlichen und zentralen Ostsee werden durch Aktivitäten der Angelfischerei in Frage gestellt. Beeinträchtigungen dieser Schutzzwecke sind nicht oder nur äußerst geringfügig gegeben, aber keinesfalls stärker als durch Fahrzeuge der Verkehrs- und Freizeitschifffahrt.  Die mit dem Verbot der Angelfischerei letztlich zugrunde gelegte Annahme einer höheren Beeinträchtigung von Schutzzweck, Erhaltungszielen und Erhaltungszustand durch die Angelfischerei ist durch nichts belegt. Eine Vorgehensweise, Verbote ohne den entsprechenden fachlichen Hintergrund auszusprechen, ist der Angelfischerei nicht vermittelbar, erscheint unsinnig und ist unverhältnismäßig.  Obgleich die zeitweise, insbesondere sommerliche Frequentierung der AWZ durch bis zu 20 Angelkutter eine äußerst geringe Belastung der potentiellen Schutzgebiete darstellt, würde ein Verbot der Angelfischerei erhebliche Aus-
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wirkungen auf Fischereibetriebe und Betriebe des Gastgewerbes haben, die sich insbesondere in den strukturschwachen Bereichen der Ostseeküste äußerst negativ auswirken würden. Der positive wirtschaftliche Effekt einer touristisch bedeutenden Angelfischerei muss im Abwägungsprozess seinen Niederschlag finden, insbesondere, wenn die negativen Auswirkungen der Angelfischerei in den Erläuterungstexten zu den Schutzgebietsentwürfen nicht erkennbar und begründet sind.  Eine störende Wirkung von Fahrzeugen der Angelfischerei auf die Wasservogelbestände wird in den Erläuterungstexten zu Grunde gelegt, obwohl der Umfang und die jahreszeitlichen Unterschiede der Befahrung der AWZ unbekannt sind und damit nicht bewertet werden können. Auf der anderen Seite werden Vogelarten benannt, die die vorgesehenen Schutzgebiete nutzen würden, deren jahreszeitlich unterschiedliches Auftreten und deren Bestandssituation jedoch unberücksichtigt bleibt. So überwintern die arktischen Entenarten in großer Zahl in der Ostsee, weisen dabei aber weitgehend stabile Bestände auf und sind nach IUCN nicht gefährdet. Ein besonderer Schutzbedarf von Sturm- und Silbermöve, der die Einschränkung der Angelfischerei erfordert, lässt sich nicht erkennen. Andere Beispiele wären zu nennen. Die Beispiele zeigen, dass die unspezifische Listung von teilweise ungefährdeten Vogelarten mit gutem Erhaltungszustand, teilweise mit zunehmenden Beständen, keinen Grund für eine Einschränkung einer sehr moderaten, für die Region aber bedeutenden angelfischereilichen Nutzung liefert. Zusammenfassend bleibt festzuhalten: 1. Eine Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie der FFH-RL durch Festsetzung der benannten AWZ Bereiche zu Naturschutzgebieten nach deutschem Recht erscheint nicht zwingend. 2. Im Falle der Ausweisung von NSG der AWZ darf ein Verbot der Angelfischerei nicht weiter verfolgt werden, da es unbegründet und unverhältnismäßig ist, aber auch regionale bedeutende Einnahmequellen der Wirtschaft in Frage stellt. 3. Ziffer 3 des zweiten Absatzes der jeweiligen Verbotsparagrafen sind daher ersatzlos zu streichen.
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Mit freundlichen Grüßen Dr. Christel Happach-Kasan Präsidentin des DAFV



Dr. Rainer Berg



Dr. Jens Salva



Vizepräsident für Natur- und Umweltschutz



Referent für Naturschutz
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Klick hier zur Anmeldung 

PF 110 129. 06015 Halle (Saale). â˜Ž (0345) 52 79 131. (0345) 52 79 100 [email protected]. Themenmodul. â€žVereinsfÃ¼hrung mit Systemâ€œ.
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Klick! 

https://soundcloud.com/bamsberlin. Interview: https://www.youtube.com/watch?v=9kV5hXNjdNE. Video: https://www.youtube.com/watch?v=cvy4TfZL8-4.
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FÃ¼r diese Seite sind keine Informationen verfÃ¼gbar.Weitere Informationen
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Klick Kiddy Klack 

-Tropicana (Albstadt). -WOM (Hechingen) â€¦and many more! Played @ (Festivals):. -Albtraum Festival 2014 (Germany). -Albtraum Festival 2015 (Germany).
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Fit per Klick 

Am groÃŸen runden Holztisch BESTEZEIT WOrmittags, Zur Shopping-PaUSe - FrÃ¼hzeitig anmelden/â€œ W -. SPELIAlÅ¿Å¿Ã„Iâ€žSmuShiâ€œ, die hauSeigene Mischung aus Smorrebrod und SUShialler Art - zâ€œ. PREISNWEAU Hauptspeisen Von 11 bis 18 Euro, Sonntags â€
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Der falsche Klick Komplettpaket 

Kinder kommen heute sehr frÃ¼h mit verschiedenen Medien in BerÃ¼hrung. Bereits. Kleinkinder spielen am Smartphone ... Wir brauchen Hilfe! â€žBens Mamaaaaaa!
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download hier 

08.06.2015 - in Selbstverantwortung, SubsidiaritÃ¤t und SolidaritÃ¤t, Kirche leben und gestalten, ... fÃ¤hige Kirche von Morgen Bedeutung haben: - BefÃ¤higung ...
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Nicht von hier 

Page 1. www.tobiidynavox.de. [email protected]. Â©2018 Tobii Dynavox, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Page 2. 1 ...
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brauchen wir hier. - FDP 

unser Gesicht fÃ¼r die liberale Idee von Freiheit und Verantwortung vor Ort. In diesem Werbemittelkatalog stellen wir die Rahmenkampagne zur Kommunalwahl ...
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Hier steht der Betreff 

17.01.2013 - Tiroler Sparkasse Bank AG, BIC: SPIHAT 22, IBAN: AT80 2050 3000 0000 ... mende Darlehen im Rahmen der WohnbaufÃ¶rderungsrichtlinien.
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das magazin klick - Erlebniswelt Fotografie Zingst 

27.05.2016 - Projektmanager Rico Nowicki. Redaktion ..... gleichzeitiger Beratung, wie Bilder einem breiteren Publikum auf innovative Weise zugÃ¤nglich ...
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linde hier aujourdhui pdf 

https://pdfdepository.com/pdf/downloads/living-near-the-dead-the-barrow-excavations-of-rhene- · -elst-two-millenia-of-burial-and-habitation.pdf. This ebooks ...
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Hier steht der Betreff 

17.01.2013 - zwischen Bund und den LÃ¤ndern gemÃ¤ÃŸ Art. 15a B-VG. 4. AntrÃ¤ge des Ausschusses fÃ¼r Finanzen, Subventionen und Beteiligungen. GR Carli:.
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hier encore catait pdf 

Are you looking for hier encore catait PDF?. If you are areader who likes to download hier encore catait Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle ...
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reisepreis - Dresden bucht hier 

Tag: abflug Am Vormittag Flug von. Dresden nach Windhoek. 2. Tag: ankunfT in Windhoek Sie werden von Ihrer deutschsprechenden Reiseleitung am. Flughafen empfangen. Fahrt zur Unterkunft in. Windhoek. Die Lodge befindet sich ca. 2 km auÃŸerhalb Windhoe
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brauchen wir hier. - FDP 

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde! Am 25. ... So hat jeder die MÃ¶glichkeit, sein eigenes Plakat, seinen eigenen Flyer â€“ quasi maÃŸgeschneidert â€“.
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hier 

gedeckt, dass Ihre Privats- und Intimsphäre geschützt bleiben. Zudem bieten wir Ihnen für die Behandlung einen Einmalslip an. DRESS CODE & HYGIENE.
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HIER Info 2016 

hÃ¤tten John Lennon und The Edge ein gemeinsames Kind zeugen kÃ¶nnen, hÃ¤tte Angus Young als Mutter nach 9 Monaten wohl Gitarrist. Manfred Pachl auf die ...
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Hier geht's lang 

die Sie in diesem Heft finden. Ilona Trimbacher lebt in Calw und studiert visuelles Kommuni- kationsdesign an der Hochschule fÃ¼r Gestaltung in Pforzheim.
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Mario Wolosz Gründer von Klick-Tipp 

Krasse Ranking-Power ... • www.endlich-ohne-schufa.info: Platz 1 seit 2 Jahren für: ✓ Schufa Eintrag löschen. ✓ Schufa Löschung. ✓ kann man Schufa Einträge ...
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Klick-Tipp Ltd. Informationen zum Datenschutz 

E-Mail Informationen: Kontakt-ID, E-Mail-Adresse, Status, Bounce-Status,. Eintragungsdatum, IP-Adresse der Eintragung, BestÃ¤tigungsdatum, IP-Adresse der.
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klick biologie physik chemie westliche und ostliche 

Are you looking for klick biologie physik chemie westliche und ostliche bundeslander band 5 PDF?. If you are areader who likes to download klick biologie ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














